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I.
2005

Errichtung des Landesarchivs 
Nordrhein-Westfalen 

(LAV NRW)

Bek. d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, 
Kultur und Sport v. 14. 11. 2003 – I.1 0200 –

1
Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Städtebau und
Wohnen, Kultur und Sport wird mit Wirkung vom 1. 1.
2004 das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (LAV NRW)
errichtet.

Mit der Errichtung des LAV NRW werden folgende
Dienststellen zusammengefasst:
NW Personenstandsarchiv Rheinland in Brühl,
NW Staatsarchiv Detmold und Personenstandsarchiv
Westfalen-Lippe,
NW Hauptstaatsarchiv Düsseldorf,
NW Staatsarchiv Münster.

Unter dem Zusatz „Landesarchiv Nordrhein-Westfalen“
führen sie künftig folgende Bezeichnungen:
Personenstandsarchiv Brühl,
Staats- und Personenstandsarchiv Detmold,
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf,
Staatsarchiv Münster.

2
Das LAV NRW ist eine Einrichtung des Landes gem. § 14
Landesorganisationsgesetz vom 10. Juli 1962 (SGV. NRW.
2005). Es hat seinen Sitz in Düsseldorf. 

3
Das LAV NRW ist als zentrale Einrichtung gemäß § 1 des
Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentlichen
Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz
Nordrhein-Westfalen – ArchivG NW vom 16. Mai 1989;
SGV. NRW. Gliederungs-Nr.: 221) für alle Bereiche des
staatlichen Archivwesens in Nordrhein-Westfalen zu-
ständig. Es übernimmt, erschließt und erhält Unterlagen
innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches und stellt sie

für die Benutzung bereit. Neben der Wahrnehmung zen-
traler Aufgaben kommt dem LAV NRW eine archivfach-
liche Bündelungsfunktion zu.

4
Das LAV NRW untersteht der Dienst- und Fachaufsicht
des für Kultur zuständigen Ministeriums. Die vom LAV
NRW in eigener Aufgabenverantwortung zu erreichenden
Ziele werden zwischen dem für Kultur zuständigen
Ministerium und der Präsidentin oder dem Präsidenten
im Rahmen der vom Haushaltsgesetzgeber bewilligten
Haushaltsmittel gemeinsam festgelegt.

5
Das LAV NRW gliedert sich in sieben Abteilungen mit
Sitz in Brühl, Detmold, Düsseldorf und Münster entspre-
chend dem Organisationsplan (Anlage). Änderungen des
Organisationsplans bedürfen der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde.

Die Einzelheiten des Geschäftsablaufs regelt das LAV
NRW in einer Geschäftsordnung und einem Geschäfts-
verteilungsplan.

6
6.1
Die Präsidentin oder der Präsident leitet das Landesar-
chiv NRW in eigener Verantwortung, wie es die Aufga-
benstellung erfordert. 

6.2
Eine Abteilungsleiterin oder ein Abteilungsleiter wird im
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde zur Vertreterin
oder zum Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten
bestellt.

6.3 
Die Präsidentin oder der Präsident vertritt das Land
NRW in privatrechtlichen Angelegenheiten des LAV
NRW gerichtlich und außergerichtlich, soweit sich die
Aufsichtsbehörde in Einzelfällen nicht die Zuständigkeit
vorbehält.

6.4
Die Präsidentin oder der Präsident ist Dienstvorgesetzte
oder Dienstvorgesetzter der Beschäftigten des LAV NRW.
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203030 
Richtlinie zur Durchführung

der Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen (SGB IX) 

im öffentlichen Dienst
im Lande Nordrhein-Westfalen

RdErl. d. Innenministeriums v. 14. 11. 2003
– 25 – 5.35.00 – 5/03 –

I.

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 4. 11. 2003
folgende Grundsätze beschlossen, die ich mit der Bitte
um Beachtung bekannt gebe:

1 Allgemeines 
2 Geschützter Personenkreis 
3 Beschäftigungspflicht 
4 Einstellung 
5 Personalaktenführung 
6 Ausbildung und Prüfung 
7 Beschäftigung 
8 Einzelregelungen zum Ausgleich der Behinderung 
9 Arbeitsplatzwechsel 

10 Beurteilung 
11 Fortbildung 
12 Berufsförderung 
13 Prävention 
14 Rehabilitation
15 Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
16 Schwerbehindertenvertretung
17 Integrationsvereinbarung
18 Befristung

1
Allgemeines

1.1
Das Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) – Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Menschen – bezweckt
insbesondere die Förderung der Eingliederung schwerbe-
hinderter Menschen und unterstützt das Bemühen, sie ih-
ren Fähigkeiten und Kenntnissen entsprechend zu
beschäftigen, in ihrem beruflichen Fortkommen zu för-
dern und ihre Beschäftigung durch notwendige Präventi-
onsmaßnahmen zu sichern. Dabei wird den besonderen
Bedürfnissen schwerbehinderter Frauen Rechnung
getragen. Durch die Richtlinie zur Durchführung der
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB
IX) im öffentlichen Dienst im Lande Nordrhein-Westfa-
len (im Folgenden: Richtlinie) wird die besondere Für-
sorge und Förderungspflicht des Landes als Dienstherr
und Arbeitgeber gegenüber schwerbehinderten Beschäf-
tigten konkretisiert. Insbesondere soll durch sie die Ein-
stellung arbeitsloser schwerbehinderter Menschen geför-
dert werden. Daher ist die Richtlinie nicht nur Arbeits-
und Informationsunterlage, sondern zusätzliche für die
Anwender verbindliche Vorschrift zur Auslegung und
Ergänzung der gesetzlichen Bestimmungen. 

1.2
Diese Richtlinie gilt für die Dienststellen des Landes.
Dienststellen im Sinne der Richtlinie sind die Behörden,
Einrichtungen und Betriebe des Landes sowie die Hoch-
schulen und Organe der Rechtspflege (Gerichte, Staats-
anwaltschaften, Vollzugsanstalten und Gnadenstellen). 

Das Land wird sich aus seiner besonderen Fürsorgepflicht
heraus dafür einsetzen, dass diese Richtlinie auch für Trä-
ger der genehmigten oder vorläufig erlaubten und der
Aufsicht des Landes unterstehenden Ersatzschulen sowie
für Beteiligungsgesellschaften des Landes sowie bei Ver-
äußerungen oder Privatisierungen übernommen wird.

Wird der Begriff „Dienstherr“ benutzt, betrifft die Rege-
lung grundsätzlich auch den Bereich, in dem das Land
Nordrhein-Westfalen als Arbeitgeber angesprochen ist. 

Personalvertretung im Sinne dieser Richtlinie sind alle
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz zu bildenden
Personalvertretungen sowie die Richterräte. 

Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.

1.3
Die Integrationsämter bei den Landschaftsverbänden,
die örtlichen Fürsorgestellen und die Arbeitsverwaltung
mit ihren Arbeitsämtern einschließlich der Zentralstelle
für Arbeitsvermittlung in Bonn unterstützen die Dienst-
stellen bei der Durchführung der besonderen Regelungen
zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am berufli-
chen Leben und setzen diese Regelungen in enger Zusam-
menarbeit um. Hierzu stehen insbesondere differenzierte
behinderungsspezifische Beratungsangebote als auch
finanzielle Förderungsmöglichkeiten aus Mitteln der
Ausgleichsabgabe zur Verfügung. 

1.4
Damit die gesetzlichen Fürsorge- und Förderungspflich-
ten sachdienlich und wirkungsvoll erfüllt werden kön-
nen, müssen sich alle Beschäftigten, die in Personalange-
legenheiten tätig sind, sowie alle Vorgesetzten mit den
Vorschriften des SGB IX und sonstigen einschlägigen
Bestimmungen vertraut machen. Jede zu Gunsten der
schwerbehinderten Menschen getroffene Bestimmung ist
großzügig anzuwenden; ein eingeräumtes Ermessen ist
großzügig auszuüben. Das SGB IX und ergänzende Rege-
lungen sind regelmäßig in Fortbildungsveranstaltungen
zu behandeln.

1.5
Bei allen Dienststellen sind Beauftragte des Arbeitgebers
gemäß § 98 SGB IX zu bestellen, auch wenn keine
Schwerbehindertenvertretung besteht. Der Beauftragte
bzw. die Beauftragten des Arbeitgebers sollen nach ihrer
Bestellung an einer Schulungsmaßnahme der Integrati-
onsämter oder an einer vergleichbaren Fortbildungsmaß-
nahme teilnehmen.

1.6
Im Interesse schwerbehinderter Menschen ist eine enge
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schwer-
behindertenvertretung, Personalvertretung, Gleichstel-
lungsbeauftragten oder Dienststellenleiter und Beauf-
tragten des Arbeitgebers zu gewährleisten. Dies gilt auch
für die Zusammenarbeit mit den übrigen in § 99 SGB IX
genannten Stellen. Dabei genügt nicht ein Verweis auf
andere Informationsquellen, wie z. B. die Personalratssit-
zungen, vielmehr ist der Anspruch durch regelmäßige
Zusammenkünfte mit der Dienststellenleitung bzw. den
Beauftragten des Arbeitgebers zu erfüllen.

1.7
Zu den Angelegenheiten i. S. d. § 95 Abs. 2 SGB IX gehö-
ren nicht nur die in dieser Richtlinie ausdrücklich ange-
sprochenen Maßnahmen. Die Unterrichtungs- und Anhö-
rungspflicht gilt für jede Art von Maßnahmen, z. B. für
Verwaltungsermittlungen, disziplinarrechtliche Vorer-
mittlungen (soweit der Betroffene zugestimmt hat),
Abmahnungen, Dienstvereinbarungen und Organisati-
onsangelegenheiten. Soweit Personalführungsmaßnah-
men und Personalentscheidungen delegiert werden, ist
sicherzustellen, dass die Beteiligungsrechte der Schwer-
behindertenvertretung gewahrt bleiben.

1.8
Bei Angelegenheiten i. S. d. §§ 72 bis 77 LPVG, die alle
Beschäftigten einer Dienststelle betreffen, ist § 95 Abs. 2
SGB IX zu beachten. In Zweifelsfällen ist die Schwerbe-
hindertenvertretung zu beteiligen. Dies gilt auch in den
Fällen, in denen sich die Zuständigkeit gemäß § 78 LPVG
ergibt.

1.9
Mitteilungen an die Personalvertretungen über beabsich-
tigte Maßnahmen, die schwerbehinderte Menschen
betreffen, müssen einen Hinweis auf die Eigenschaft als
schwerbehinderte oder gleichgestellte behinderte Men-
schen enthalten.

1.10
Die vorsätzliche oder fahrlässige Nichtbeachtung eines
der in § 156 SGB IX aufgeführten Tatbestände stellt eine
Ordnungswidrigkeit dar. Alle mit Schwerbehindertenan-
gelegenheiten befassten Beschäftigten, besonders die
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Beauftragten des Arbeitgebers, haben darauf zu achten,
dass keine Ordnungswidrigkeiten i. S. v. § 156 SGB IX
begangen werden. 

2
Geschützter Personenkreis

2.1
Schwerbehinderte Menschen im Sinne dieser Richtlinie
sind die schwerbehinderten und die ihnen gleichgestell-
ten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX. Für
behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung
von weniger als 50, aber mindestens 30, die nicht Gleich-
gestellte i. S. d. § 68 SGB IX sind, soll im Einzelfall ge-
prüft werden, ob besondere, der Behinderung angemes-
sene Fürsorgemaßnahmen i. S. dieser Richtlinie in Be-
tracht kommen.

2.2
Als Nachweis der Schwerbehinderung dient der Ausweis
i. S. d. § 69 Abs. 5 SGB IX; in Ausnahmefällen kann der
Nachweis auch durch Vorlage von Bescheiden, amtlichen
Bescheinigungen, Gerichtsentscheidungen usw. erbracht
werden. Als Nachweis der Gleichstellung gilt die Fest-
stellung durch das Arbeitsamt.

2.3

Beschäftigte, die eine Antragstellung als schwerbehin-
derte oder gleichgestellte Menschen beabsichtigen, kön-
nen hierbei die Hilfestellung der Schwerbehindertenver-
tretung beanspruchen. Wenn ein solcher Antrag gestellt
wurde, ist zu empfehlen, die Dienststelle hiervon schrift-
lich zu unterrichten. Bis zur Entscheidung über den An-
trag sind sie unter Vorbehalt als schwerbehinderte oder
als gleichgestellte Menschen zu behandeln. Ist die
Schwerbehinderung offenkundig, entfällt der Vorbehalt.

2.4
Der Schwerbehindertenschutz endet 

– mit Erlöschen des gesetzlichen Schutzes (§ 116 Abs. 1
und 2 SGB IX), 

– bei befristeter Gleichstellung mit Ablauf der Frist (§ 68
Abs. 2 Satz 3 SGB IX),

– für die zeitweilige Dauer der Entziehung des Schwer-
behindertenschutzes (§ 117 SGB IX). 

Erlöschen und Entzug des Schwerbehindertenschutzes
sind von den Beschäftigten der Dienststelle mitzuteilen.

2.5
Führen dienstliche Maßnahmen zum Erlöschen, zur Ent-
ziehung oder zur Einschränkung des Schwerbehinder-
tenschutzes (z. B. bei Auslandseinsätzen), sind die
schwerbehinderten Menschen darauf hinzuweisen.

3
Beschäftigungspflicht

3.1
Die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen trifft gemäß § 71 SGB IX in vollem Umfang auch
Arbeitgeber der öffentlichen Hand und damit alle
Dienststellen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen be-
sonders zu berücksichtigen. Auf die Verpflichtung, gera-
de auch besonders betroffene schwerbehinderte Men-
schen i. S. d. § 72 Abs. 1 Nr. 1 und 2  SGB IX zu beschäf-
tigen sowie Ausbildungsplätze gemäß § 72 SGB IX mit
diesen schwerbehinderten Menschen zu besetzen, wird
ausdrücklich hingewiesen. Derartige Arbeitsplätze sind
nach Möglichkeit zu erhalten oder nach Möglichkeit ent-
sprechende neue zu schaffen.

3.2
Wegen der sozialpolitischen Bedeutung des gesetzlichen
Auftrages ist es dringend erforderlich, dass geeignete
Bewerber über die Mindestquote hinaus eingestellt wer-
den; dadurch wird es ermöglicht, die unterschiedlichen
Bedingungen der Dienststellen innerhalb eines Ge-
schäftsbereiches und der einzelnen Geschäftsbereiche im
Hinblick auf die Erfüllung der Mindestquote auszuglei-
chen. Wird die Mindestbeschäftigungsquote nicht er-
reicht, vergeben – soweit rechtlich und tatsächlich mög-
lich – die Dienststellen der Geschäftsbereiche Aufträge
an Werkstätten für behinderte Menschen und Blinden-

werkstätten in möglichst großem Umfang (mindestens
50 % des entsprechenden Bedarfs), damit das Land inso-
weit keine Ausgleichsabgabe mehr zahlen muss. 

4
Einstellung

4.1
Die Verpflichtung zur bevorzugten Einstellung und
Beschäftigung bestimmter Personenkreise nach anderen
Gesetzen entbindet den Dienstherrn nicht von der Pflicht,
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen (§ 122 SGB
IX).

4.2
§ 81 SGB IX verpflichtet den Dienstherrn, unter Beteili-
gung der Schwerbehindertenvertretung zu prüfen, ob
freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen,
insbesondere mit beim Arbeitsamt arbeitssuchend gemel-
deten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden kön-
nen. Dies gilt auch für Ausbildungsverhältnisse.

4.3
Bei dieser Prüfung ist wie folgt zu verfahren: 

4.3.1
In allen Stellenausschreibungen ist darauf hinzuweisen,
dass die Bewerbung geeigneter schwerbehinderter Men-
schen erwünscht ist. Bei Bewerbungen ist zu prüfen, ob
sie von schwerbehinderten Menschen stammen; in Zwei-
felsfällen sind entsprechende Rückfragen zu halten mit
dem ausdrücklichen Hinweis, dass Bewerbungen schwer-
behinderter Menschen erwünscht sind.

4.3.2
Unbeschadet einer Stellenausschreibung ist in jedem Fall
unter Beschreibung der Stellenanforderungen beim für
die Einstellungsbehörde zuständigen Arbeitsamt – bei al-
len akademischen Berufen zusätzlich bei der Zentral-
stelle für Arbeitsvermittlung in Bonn – schriftlich anzu-
fragen, ob geeignete schwerbehinderte Menschen gemel-
det sind. Das Verfahren kann zwischen den Einstellungs-
behörden und den Arbeitsämtern näher geregelt werden;
die Schwerbehindertenvertretung ist zu beteiligen. Die
Schwerbehindertenvertretung und die Personalvertre-
tung erhalten gleichzeitig je eine Kopie der Anfrage. Die
Schwerbehindertenvertretung ist auch dann bei Bewer-
bungen schwerbehinderter Menschen zu beteiligen, wenn
zum Zeitpunkt der Bewerbung keine freien Stellen für ei-
ne Einstellung zur Verfügung stehen.

4.3.3
Liegen keine Bewerbungen schwerbehinderter Menschen
vor, sind die Schwerbehindertenvertretung und die Per-
sonalvertretung darüber zu unterrichten. Wenn Bewer-
bungen schwerbehinderter Menschen vorliegen, sind die-
se mit der Schwerbehindertenvertretung zu erörtern. Die
Schwerbehindertenvertretung hat gemäß § 95 Abs. 2
SGB IX das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrele-
vanten Teile der Bewerbungsunterlagen. Die Vorlage ver-
gleichender Übersichten erfüllt diesen Anspruch nicht.
Damit die Schwerbehindertenvertretung eine begründete
Stellungnahme abgeben kann, ist sie im erforderlichen
Umfang auch über die Eignung der nicht behinderten
Bewerber zu unterrichten.

4.3.4
Kommen einzelne schwerbehinderte Bewerber nach
übereinstimmender Auffassung von Dienststelle und
Schwerbehindertenvertretung für die freie Stelle nicht in
Betracht, kann von ihrer Teilnahme an einem Vorstel-
lungstermin abgesehen werden. Alle übrigen schwerbe-
hinderten Menschen sind zu den Vorstellungsgesprächen
einzuladen. Die Schwerbehindertenvertretung hat das
Recht, an allen Vorstellungs- und Abschlussgesprächen
auch mit nicht behinderten Bewerbern teilzunehmen.

4.3.5
Sind für die Einstellung Eignungstests oder andere Leis-
tungsnachweise vorgesehen, müssen schwerbehinderte
Bewerber rechtzeitig darauf hingewiesen werden, dass
ihnen auf Antrag entsprechend der Art und dem Umfang
der Behinderung Erleichterungen eingeräumt werden
können. Die Erleichterungen sind unter Beteiligung der
Schwerbehindertenvertretung festzulegen. Behinde-
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rungsbedingte Einschränkungen dürfen schwerbehinder-
ten Bewerbern nicht zum Nachteil gereichen (§ 81 Abs. 2
SGB IX).

4.3.6
Hat sich die Dienststelle für einen Bewerber entschieden,
unterrichtet sie die Schwerbehindertenvertretung und
leitet das Zustimmungsverfahren nach dem Landesper-
sonalvertretungsgesetz ein. Eine von der Schwerbehin-
dertenvertretung abgegebene Stellungnahme ist beizufü-
gen. Die Schwerbehindertenvertretung ist zu einer Stel-
lungnahme berechtigt, aber nicht verpflichtet. Dienst-
stelle und Schwerbehindertenvertretung haben sich über
eine Frist, innerhalb der eine Stellungnahme abgegeben
werden kann, zu verständigen. Nach Ablauf der verein-
barten Frist ist die Anhörungspflicht gemäß § 95 Abs. 2
Satz 1, 1. Halbsatz SGB IX erfüllt. Die Mitteilungspflicht
nach dem 2. Halbsatz bleibt unberührt. Führt eine nach-
geordnete Dienststelle ein Personalvorauswahlverfahren
durch, ist ihre Schwerbehindertenvertretung entspre-
chend den Nummern 4.3.1 bis 4.3.6 zu beteiligen. Ihre
Stellungnahme ist dem Personalvorschlag beizufügen.
Die Verpflichtung zur Beteiligung der Bezirks- bzw. der
Hauptschwerbehindertenvertretung bleibt unberührt.

Die Schwerbehindertenvertretung ist nicht zu beteiligen,
wenn der schwerbehinderte Mensch die Beteiligung aus-
drücklich ablehnt (§ 81 Abs. 1, letzter Satz SGB IX).

4.4
Schwerbehinderten Bewerbern ist vorbehaltlich anderer
gesetzlicher Regelungen bei sonst gleicher Eignung vor
nicht schwerbehinderten Bewerbern der Vorzug zu ge-
ben. Zusätzliche Einstellungserleichterungen zu Gunsten
von schwerbehinderten Menschen als Beamte oder Rich-
ter ergeben sich beim Höchstalter aus § 6 LVO und bei
den zu erfüllenden Mindestanforderungen an die gesund-
heitliche Eignung aus § 13 Abs. 1 LVO. 

4.4.1
Im Hinblick auf § 128 SGB IX ist das erforderliche Min-
destmaß körperlicher Eignung bereits dann als gegeben
anzusehen, wenn schwerbehinderte Menschen nur be-
stimmte Dienstposten ihrer Laufbahn wahrnehmen kön-
nen. Dabei sind Möglichkeiten der behinderungsgerech-
ten und barrierefreien Arbeitsplatzgestaltung (z. B. mit
technischen Arbeitshilfen) nach dem SGB IX auszu-
schöpfen.

4.4.2
Schwerbehinderte Menschen können auch dann als Be-
amte eingestellt werden, wenn als Folge ihrer Behinde-
rung eine vorzeitige Dienstunfähigkeit möglich ist. Die
Bewerber sind jedoch auf die Vorschrift des § 4 Abs. 1
Nr. 1 BeamtVG sowie die mit einem Ausscheiden vor Ab-
lauf einer fünfjährigen Dienstzeit verbundenen Folgen
hinzuweisen. Diese Regelungen gelten auch für die
Anstellung und Übernahme in das Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit. 

4.5
Vor der Antragstellung für Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men ist zu prüfen, ob schwerbehinderte Menschen im
Rahmen dieser Maßnahmen beschäftigt werden können.
Das Ergebnis der Prüfung und die Arbeitsplatzanforde-
rungen sind im Antragsvordruck zu vermerken.

5
Personalaktenführung

Nachweise über die Schwerbehinderung nach § 69 Abs. 5
SGB IX oder die Gleichstellung gemäß § 2  SGB IX sind
mit den notwendigen Angaben in die Personalakte aufzu-
nehmen. Die Personalakten schwerbehinderter und ihnen
gleichgestellter behinderter Menschen sind in geeigneter
Weise zu kennzeichnen.

6 
Ausbildung und Prüfung 

Im Rahmen der geltenden Vorschriften sind das Ausbil-
dungsverhältnis und der Vorbereitungsdienst so zu
gestalten, dass schwerbehinderte Menschen die erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben können, oh-
ne dass sie infolge ihrer Behinderung unzumutbar belas-
tet werden.

6.1
Bei Prüfungen können sich für schwerbehinderte Men-
schen besondere Härten im Vergleich mit nicht behinder-
ten Beschäftigten ergeben. Bei Prüfungsverfahren muss
durch die Wahl der Methode oder spezielle Hilfen gesi-
chert werden, dass die Leistungen von den schwerbehin-
derten Beschäftigten erbracht und nachgewiesen werden
können. Die Prüfung ist im Einzelfall den behinderungs-
spezifischen Besonderheiten anzupassen. Erforderlichen-
falls sind sachverständige Stellen, z. B. Fachdienste der
Integrationsämter, einzuschalten. Das gilt für Eignungs-,
Zwischen-, Aufstiegs-, Laufbahn- und verwaltungsin-
terne Prüfungen sowie für sonstige Auswahlverfahren
und Aufsichtsarbeiten während der Ausbildung. Soweit
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, kommen u. a.
folgende Erleichterungen in Betracht:

6.1.1
– Verlängerung der Frist zur Abgabe schriftlicher Ar-

beiten
– Bereitstellung von behinderungsspezifischen Hilfen
– Ersatz einzelner schriftlicher Arbeiten oder prakti-

scher Prüfungsteile, die wegen der Art der Behinde-
rung nicht geleistet werden können, durch andere
geeignete Prüfungsleistungen

– Erholungspausen
– Individuelle zeitliche Gestaltung der Prüfungsdauer
– Einzelprüfung.

6.1.2
In der mündlichen Prüfung soll bei hirngeschädigten und
bei schwerbehinderten Beschäftigten mit erheblicher
psychischer Beeinträchtigung auf das Abfragen von
Gedächtniswissen verzichtet werden, soweit es mit dem
Zweck der Prüfung vereinbar ist. Es genügt, wenn Auf-
gaben gestellt werden, deren Lösung erkennen lässt, dass
die Beschäftigten die erforderlichen Kenntnisse und die
Urteilsfähigkeit besitzen, die sie zu richtigen Entschei-
dungen befähigen. Auch ist darauf zu achten, dass kein
behinderungsbedingter Prüfungsstress, insbesondere
durch Zeitdruck entsteht.

6.1.3
Hörbehinderten oder gehörlosen Menschen sollen die
Prüfungsfragen in der mündlichen Prüfung schriftlich
vorgelegt werden. Auf Wunsch ist ein Gebärdendolmet-
scher hinzuzuziehen.

6.1.4
Sind blinde, hochgradig sehbehinderte oder behinderte
Menschen, die in ihrer Fähigkeit zu schreiben stark ein-
geschränkt sind, schriftlich zu prüfen, ist eine im Prü-
fungsfach nicht vorgebildete Schreibkraft hinzuzuzie-
hen.

6.2
Die personalführende Stelle unterrichtet rechtzeitig den
Leiter einer Prüfung und die Schwerbehindertenvertre-
tung über die Behinderung eines Prüflings.

6.3
Schwerbehinderte Menschen sind rechtzeitig auf mögli-
che Erleichterungen hinzuweisen. Hinweise auf in An-
spruch genommene Erleichterungen dürfen in die Zeug-
nisse nicht aufgenommen werden.

6.4
Werden Prüfungserleichterungen im Sinne dieser Richtli-
nie trotz Antrages und Vorliegen der Voraussetzungen zu
Unrecht nicht gewährt oder ist der schwerbehinderte
Mensch auf mögliche Prüfungserleichterungen nicht hin-
gewiesen worden, darf er eine Prüfung einmal mehr wie-
derholen als sonstige Prüfungsbewerber, soweit Rechts-
vorschriften dies zulassen; die Wiederholungsprüfung
soll auf den Teil der Prüfung beschränkt werden, in dem
die Leistungen weniger als ausreichend gewesen sind.

6.5
Die Schwerbehindertenvertretung ist von der jeweiligen
Prüfungsstelle rechtzeitig über die Prüfung eines schwer-
behinderten Menschen zu informieren.
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6.6
Der Schwerbehindertenvertretung ist, soweit Rechtsvor-
schriften nicht entgegenstehen, zu gestatten, an den
mündlichen und praktischen Prüfungen teilzunehmen
und nach deren Abschluss – vor der Beratung des Ergeb-
nisses der Prüfung – gegenüber der Prüfungskommission
eine Stellungnahme abzugeben.

7 
Beschäftigung

7. 1
Aus § 81 Abs. 4 SGB IX folgt grundsätzlich der Anspruch
der schwerbehinderten Menschen gegenüber ihrem
Dienstherrn auf 
– Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kennt-

nisse möglichst voll verwerten und weiterentwickeln
können 

– bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen
Maßnahmen der beruflichen Bildung zur Förderung ih-
res beruflichen Fortkommens

– Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teil-
nahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der berufli-
chen Bildung

– behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung
der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen,
Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der
Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorgani-
sation und der Arbeitszeit

– Ausstattung des Arbeitsplatzes mit den erforderlichen
technischen Arbeitshilfen.

Dies ist bei der Zuweisung eines Dienstpostens besonders
zu berücksichtigen.

Die Vorgesetzten sind verpflichtet, sich über die Gesamt-
situation ihrer schwerbehinderten Mitarbeiter zu unter-
richten und mit ihnen entsprechende Einzelgespräche zu
führen. Dadurch sollen sie in die Lage versetzt werden,
die Bestrebungen der Schwerbehinderten ihre Dienstauf-
gaben wie alle anderen Mitarbeiter zu erfüllen, nach
Kräften zu unterstützen und ihnen dabei die erforderli-
chen Hilfestellungen zu geben.

7.2
Schwerbehinderte Menschen haben unter den Vorausset-
zungen des §  81 Abs. 5 SGB IX grundsätzlich einen An-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung.

7.3
Arbeitszeiten und Pausen können für schwerbehinderte
Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ih-
ren Bedürfnissen abweichend von den Arbeitszeitvor-
schriften geregelt werden; die regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit darf nicht vermindert werden. 

7.4
Schwerbehinderte Menschen werden gemäß § 124 SGB
IX auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt. Was
Mehrarbeit ist, richtet sich nach den gesetzlichen und
tariflichen Regelungen. Aus der Ablehnung der Mehrar-
beit darf ihnen kein Nachteil entstehen. Dies gilt entspre-
chend für Rufbereitschaft, soweit nicht im Einzelfall die
Heranziehung zur Rufbereitschaft aus dienstlichen
Gründen geboten ist; die Schwerbehindertenvertretung
ist vorher anzuhören.

7.5
Bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Fernsprechver-
mittlungsanlagen bzw. bei der Neugestaltung ist sicher-
zustellen, dass diese im Bedarfsfall mit Blinden und
wesentlich Sehbehinderten besetzt werden können.  

7.6
Bei der Planung von Neubauten ist zu gewährleisten,
dass sowohl die Gebäude, die Inneneinrichtung als auch
die Außenanlagen barrierefrei gestaltet werden. Insbe-
sondere ist der Abschnitt K Ziffer 28 der nach der Lan-
desbauordnung erlassenen Richtlinie Bau NRW zu
beachten. Bei Umbauten sind die Belange schwerbehin-
derter Menschen zu berücksichtigen. Die Schwerbehin-
dertenvertretung ist bei der Planung von Baumaßnahmen
so rechtzeitig zu hören, dass ihre Vorschläge in die
Gesamtplanung eingehen können. Über den Baufort-
schritt kann sie sich jederzeit informieren lassen. Bei der

Anmietung von Diensträumen ist entsprechend zu ver-
fahren.

7.7
Der betriebsärztliche Dienst berät in Fragen des Arbeits-
und des Gesundheitsschutzes. Schwerbehindertenvertre-
tung und betriebsärztlicher Dienst arbeiten bei dieser
Aufgabe eng zusammen.

7.8
Die Schwerbehindertenvertretung ist zu Sitzungen des
Arbeitsschutz- und Sicherheitsausschusses einzuladen.
Gleiches gilt für Dienststellen- und Betriebsbegehungen
mit Fachkräften der Arbeitssicherheit.

8 
Einzelregelungen zum Ausgleich der Behinderung

8.1
Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen
bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im
Urlaubsjahr (§ 125 SGB IX). Für gleichgestellte behin-
derte Menschen gilt diese Regelung nicht. Auf die tarif-
rechtliche Regelung in § 49 Abs. 4 MTArb, gemäß der
Arbeiter mit einer  Minderung der Erwerbsfähigkeit um
mindestens 25 und weniger als  50 v. H. einen Zusatzur-
laub von 3 Arbeitstagen erhalten, wird verwiesen. Der
Zusatzurlaub tritt zu dem zu gewährenden Erholungsur-
laub hinzu und ist wie ein solcher zu behandeln; insbe-
sondere die Regelung über den Verfall von Erholungsur-
laub gilt auch für den Zusatzurlaub. Für die Berechnung
des Teilurlaubs (Zwölftelung) bei Beginn und Ende des
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses im Laufe eines
Urlaubsjahres gilt Folgendes: 
Eine Zwölftelung ist dann nicht zulässig, wenn der Be-
amte bzw. der Arbeitnehmer
– in der ersten Hälfte eines Kalenderjahres in das Beam-

ten- oder Arbeitsverhältnis eintritt,
– in der zweiten Hälfte eines Kalenderjahres nach erfüll-

ter Wartezeit ausscheidet.

Ein sich in anderen Fällen ggf. ergebender Bruchteil des
gesetzlichen Zusatzurlaubs ist in diesem Umfang zu
gewähren; er kann nicht auf- oder abgerundet werden.  

Wenn die Schwerbehinderteneigenschaft eines Beamten
bzw. eines Arbeitnehmers im Laufe eines Urlaubsjahres
zuerkannt wird oder i. S. d. § 116 SGB IX erlischt, ist für
das Entstehen des Zusatzurlaubsanspruchs in voller Hö-
he allein die Tatsache maßgebend, dass im Urlaubsjahr
überhaupt eine Schwerbehinderung bestanden hat. Das
bedeutet, dass der schwerbehinderte Mensch, der wäh-
rend des gesamten Urlaubsjahres beschäftigt wird, den
vollen Zusatzurlaub erhält, auch wenn seine Schwerbe-
hinderung nur für einen Teil des Jahres festgestellt wird.
Den Wünschen schwerbehinderter Menschen hinsichtlich
Urlaubszeitpunkt bzw. Urlaubseinteilung soll entspro-
chen werden.

8.1.1
Können Beschäftigte den Nachweis ihrer Schwerbehinde-
rung noch nicht erbringen, müssen sie sich gegenüber dem
Dienstherrn zur Begründung des Anspruchs auf Zusat-
zurlaub gleichwohl ausdrücklich auf ihre Schwerbehin-
derung berufen. Der Urlaub ist konkret unter Hinweis auf
das laufende Antragsverfahren zu beantragen. Verweigert
der Dienstherr einen beantragten Zusatzurlaub, gerät er
in Leistungsverzug, wenn die Schwerbehinderung später
rückwirkend festgestellt wird. Ist ein solcher Anspruch
nach der tariflichen Regelung dann schon erloschen, tritt
an seine Stelle ein Ersatzanspruch nach § 249 Abs. 1 BGB
oder ggf. ein Anspruch auf Entschädigung in Geld nach
BGB (vgl. BAG vom 26. 6. 1986 – 8 ZR 75/83 – AP Nr. 5 zu
§ 44 SchwbG – § 47 SchwbG 1986).

8.2
Dienstbefreiung in angemessenem Umfang soll schwer-
behinderten Menschen gewährt werden, die auf Grund
ihrer Behinderung besonders von extremen Wetterlagen
und sonstigen äußeren Einflüssen betroffen sind.

8.3
Bei der Gewährung von Sonderurlaub bzw. Arbeitsbe-
freiung aus Anlässen, die die Interessen von schwerbe-
hinderten Menschen berühren, ist großzügig zu verfah-
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ren, insbesondere soweit auch ein dienstliches Interesse
am Urlaubszweck besteht (z. B. Mobilitätstraining, Fort-
bildungsveranstaltungen für besondere Gruppen von Be-
hinderten, Behindertensport usw.).

8.4
Bei der Zuteilung von Mietwohnungen, die im Beset-
zungsrecht des Landes stehen, soll auf die besonderen
Bedürfnisse schwerbehinderter Menschen und die Nähe
zum Arbeitsplatz sowie auf Art und Umfang der Behin-
derung Rücksicht genommen werden; bei gleicher Dring-
lichkeit ist schwerbehinderten Menschen vor anderen
Wohnungssuchenden der Vorzug zu geben. Schwerbehin-
derten Menschen kann über die sonst für sie in Betracht
kommende Zahl von Zimmern hinaus ein zusätzliches
Zimmer zuerkannt werden.

8.5
Jede Dienststelle hat für schwerbehinderte Menschen, die
wegen Art und Umfang ihrer Behinderung darauf ange-
wiesen sind, ein Kfz zu benutzen, Parkflächen bereitzu-
halten. 

Die Einzelheiten der Zuteilung von Parkflächen an
schwerbehinderte Beschäftigte sind mit der Schwerbe-
hindertenvertretung zu regeln. Stehen landeseigene oder
allgemein angemietete Liegenschaften als Parkflächen
nicht zur Verfügung, sollen geeignete Flächen angemietet
werden. Sofern in unmittelbarer Nähe eines Dienstge-
bäudes keine Abstellfläche bereitgestellt werden kann,
ist von der Dienststelle für namentlich bestimmte
Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „aG“ auf dem
Ausweis ein Parksonderrecht nach dem § 46 StVO bei der
zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. 

Werden Parkflächen allgemein nur gegen Entgelt oder im
Rahmen der Parkraumbewirtschaftung vergeben, sind
hiervon gemäß § 3 Schwerbehindertenausweisverordnung
schwerbehinderte Menschen mit dem Merkzeichen „G,
aG, GI, BI“ im Schwerbehindertenausweis ausgenommen.

8.6
Schwerbehinderte Menschen können in eng begrenzten
Ausnahmefällen mit anderweitig nicht benötigten
Dienstkraftwagen innerhalb des Dienstortes zwischen
Wohnung/ Haltestelle und Dienststätte befördert werden
(§ 15 Abs. 5 der Kraftfahrzeugrichtlinien). 

8.7
Schwerbehinderte Menschen i. S. d. § 72 Abs. 1 Nr. 1 SGB
IX sind auf ihren Wunsch von Krankheits-, Urlaubs- und
Abwesenheitsvertretungen freizustellen, soweit nicht
zwingende Gründe entgegenstehen.

8.8
Schwerbehinderte Menschen sind bei Reisen zu Aus- und
Fortbildungszwecken, die mit Übernachtungen verbun-
den sind, grundsätzlich berechtigt, ein Einzelzimmer in
Anspruch zu nehmen. Schwerbehinderten Menschen, die
eine Dienstreise nur mit fremder Hilfe ausführen können
und sich deshalb einer Begleitperson bedienen, die nicht
im Landesdienst steht, können die insoweit notwendigen
Auslagen im Rahmen des § 9 LRKG als Nebenkosten er-
stattet werden.

8.9
Schwerbehinderten Menschen soll ein Einzelzimmer als
Arbeitsraum zugewiesen werden, wenn die Art der
Behinderung dies erfordert. Im Zweifelsfall soll das
Integrationsamt eingeschaltet werden. 

9 
Arbeitsplatzwechsel

9.1
Soweit schwerbehinderte Menschen ihre Versetzung,
Abordnung oder Umsetzung beantragen, soll dem nach
Möglichkeit entsprochen werden. Schwerbehinderte
Menschen sollen gegen ihren Willen unter Berücksichti-
gung des § 81 Abs. 4 SGB IX nur aus dringenden dienst-
lichen Gründen versetzt, abgeordnet oder umgesetzt wer-
den. Dies gilt auch für jede andere wesentliche Änderung
des Arbeitsplatzes. Vor jedem Arbeitsplatzwechsel ist
nach § 95 Abs. 2 SGB IX zu verfahren. Die Beteiligung
der Personalvertretung nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz bleibt unberührt.

10 
Beurteilung 

10.1
Im Beurteilungsverfahren gelten für schwerbehinderte
Menschen die jeweils gültigen Beurteilungsrichtlinien
unter Beachtung des Grundsatzes, dass schwerbehin-
derte Menschen zur Erbringung gleichwertiger Leistun-
gen i. d. R. mehr Energie aufwenden müssen als nicht
behinderte Menschen.

10.2
Bei der Beurteilung der Leistung schwerbehinderter
Menschen ist eine etwaige Minderung der Arbeits- und
Einsatzfähigkeit durch die Behinderung zu berücksichti-
gen (§ 13 Abs. 3 LVO).

10.2.1
Eine geringere Quantität der Arbeitsleistung, soweit sie
auf behinderungsbedingter Minderung beruht, darf das
Beurteilungsergebnis nicht negativ beeinflussen.

10.2.2
Die Personalstelle teilt der Schwerbehindertenvertretung
die bevorstehende Beurteilung eines schwerbehinderten
Menschen rechtzeitig mit und ermöglicht ihr ein vorbe-
reitendes Gespräch mit dem Beurteiler, sofern der
schwerbehinderte Mensch einem solchen Gespräch zu-
stimmt.  Findet ein Beurteilungsgespräch statt, so soll die
Schwerbehindertenvertretung auf Wunsch des zu beur-
teilenden schwerbehinderten Menschen hinzugezogen
werden. Ist für die Beurteilung ein Beurteilungsbeitrag
einzuholen, sollte der für den Beurteilungsbeitrag Ver-
antwortliche auf Wunsch des schwerbehinderten Men-
schen hinzugezogen werden. In diesem Gespräch soll
zwischen den Beteiligten festgestellt werden, ob eine
durch die Behinderung bedingte quantitative Minderung
der Arbeits- und Einsatzfähigkeit Einfluss auf die
Arbeitsleistung hat. Findet ein Beurteilungsgespräch
nicht statt, so ist der Schwerbehindertenvertretung auf
Wunsch des zu beurteilenden schwerbehinderten Men-
schen Gelegenheit zu geben, ihre Auffassung, ob eine
durch die Behinderung bedingte quantitative Minderung
der Arbeits- und Einsatzfähigkeit Einfluss auf die
Arbeitsleistung hat,  schriftlich oder mündlich gegenüber
dem Beurteiler – und ggf. gegenüber dem für einen Beur-
teilungsbeitrag Verantwortlichen – darzulegen. 

10.2.3
Liegen einer Beurteilung einzelne Leistungsnachweise zu
Grunde, ist die Schwerbehindertenvertretung auf Wunsch
eines betroffenen schwerbehinderten Menschen berech-
tigt, bei der Abnahme der Leistungsnachweise anwesend
zu sein, es sei denn, Rechtsvorschriften stehen dem ent-
gegen.

11 
Fortbildung

Die berufliche Fortbildung der schwerbehinderten Men-
schen ist gemäß § 81 Abs. 4 SGB IX zu fördern. Sie sind
zu Fortbildungsmaßnahmen, die vom Dienstherrn veran-
staltet werden, bevorzugt zuzulassen. Soweit Maßnah-
men vom Dienstherrn angeboten werden, sind sie barrie-
refrei zu gestalten. Schwerbehinderte Menschen sollen
zur Teilnahme an anderen Berufsfortbildungen Sonder-
urlaub und Kostenzuschuss nach den geltenden Vor-
schriften erhalten.

12 
Berufsförderung

12.1
Für die Einarbeitung in neue Aufgaben sind schwerbe-
hinderten Menschen je nach Art und Umfang der Behin-
derung ausreichende Zeiträume einzuräumen.

12.2
Schwerbehinderte Menschen i. S. d. § 72 SGB IX sollen
wegen ihrer besonderen Beeinträchtigungen zusätzliche
Hilfen zum beruflichen Fortkommen erhalten.

12.3
Bei der Auswahlentscheidung zwischen gleich beurteil-
ten Bewerbern ist die Schwerbehinderung als ein recht-
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lich anerkanntes Hilfskriterium zu berücksichtigen. Fällt
die Auswahlentscheidung zum Nachteil des schwerbe-
hinderten Menschen aus, ist die Entscheidung zu begrün-
den und aktenkundig zu machen. Soweit zur Beförde-
rung und Übertragung höherwertiger Aufgaben allge-
mein eine sogenannte Rotation verlangt wird, diese aber
aus behinderungsbedingten Gründen ausgeschlossen ist,
dürfen sich hieraus keine Nachteile für die Beförderungs-
entscheidung ergeben. Gleiches gilt für die Verwendungs-
breite und deren Einschränkung aus behinderungsbe-
dingten Gründen. 

12.4
Bei schwerbehinderten Beamten, die infolge ihrer Behin-
derung voraussichtlich vorzeitig aus dem Dienst aus-
scheiden müssen, ist zu prüfen, ob eine solche Beförde-
rung angezeigt ist, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass sie ohne die besondere Art der Behinde-
rung noch die nächstmögliche Beförderungsstelle ihrer
Laufbahn erreichen würden; dabei ist § 5 Abs. 3
BeamtVG zu beachten. Die Entscheidung ist auf der
Grundlage eines amtsärztlichen Gutachtens zu treffen.
Auf Antrag der Schwerbehindertenvertretung kann ein
Facharzt hinzugezogen werden.

13 
Prävention

Bei erkennbaren personen-, verhaltens- oder betriebsbe-
dingten Schwierigkeiten, die zur Gefährdung des Ar-
beits- und Beschäftigungsverhältnisses führen können
(§ 84 Abs. 1 SGB IX), hat der Arbeitgeber präventive
Maßnahmen zu ergreifen. In den Fällen, in denen auf
Grund der Behinderung die künftige Notwendigkeit ei-
nes Arbeitsplatzwechsels abzusehen ist, sind die schwer-
behinderten Menschen bei beruflichen Qualifizierungs-
maßnahmen bevorzugt zu berücksichtigen. Die Schwer-
behindertenvertretungen, die in § 93 SGB IX genannten
Vertretungen und das Integrationsamt sind im frühest-
möglichen Stadium zu beteiligen. Dies gilt insbesondere,
wenn das Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis durch
Erkrankungen gefährdet ist (§ 84 Abs. 2 SGB IX).

Die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten richtet
sich nach den Bestimmungen des Landesgleichstellungs-
gesetzes.

14 
Rehabilitation

14.1
Um das Ziel einer dauernden Eingliederung schwerbe-
hinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft zu
sichern, sehen die Vorschriften des SGB IX entspre-
chende Leistungen im medizinischen, berufsfördernden
und ergänzenden Bereich vor. Als Grundsatz gilt „Reha-
bilitation geht vor Rente“. 

14.2
Soweit schwerbehinderte Menschen Leistungen der
gesetzlichen Reha-Träger – unvermeidbar – während der
Dienstzeit in Anspruch nehmen müssen, können sie im
Rahmen der tariflichen Regelungen (§ 52 BAT, § 33 Abs. 5
MTArb) unter Fortzahlung der Vergütung bzw. des Loh-
nes von der Arbeit freigestellt werden. Dies gilt auch für
Maßnahmen im berufsfördernden Bereich und auch
dann, wenn Leistungen subsidiär durch eine Fürsorge-
stelle/Integrationsamt erbracht werden (z. B. Trainings-
maßnahmen für Sinnesbehinderte). Ein eingeräumtes
Ermessen ist großzügig auszuüben. 

14.3
Sofern zur Vermeidung von Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsminderung aus zwingenden gesundheitlichen
Gründen längerfristige außerbetriebliche Umschulungs-
maßnahmen erforderlich werden, soll Arbeitnehmern
Sonderurlaub unter Wegfall der Vergütung bzw. des Loh-
nes gewährt werden. Dies setzt voraus, dass die Umschu-
lung einvernehmlich mit Dienststelle und Reha-Träger
durchgeführt  wird.

14.4
Ist nach längerer Erkrankung die Wiedereingliederung in
den Arbeitsprozess auf ärztliches Anraten nur stufen-
weise möglich, soll dieses im Einvernehmen mit dem
zuständigen Reha-Träger vereinbart werden. Während

des Wiedereingliederungsverfahrens besteht für Arbeit-
nehmer weiterhin Arbeitsunfähigkeit. Beamten soll eine
reduzierte Arbeitszeit entsprechend der notwendigen
Wiedereingliederungsmaßnahme bis zur Dauer von
höchstens 6 Monaten (§ 2 Abs. 4 AZVO)  eingeräumt wer-
den. 

14.5
Sofern schwerbehinderte Beamte berufsfördernde Maß-
nahmen aufgrund ihrer Behinderung mit dem Ziel der
verbesserten Eingliederung in das Berufsleben zu Lasten
eines Reha-Trägers, einer Fürsorgestelle, des Integrati-
onsamtes oder auf eigene Kosten durchführen, soll ihnen
hierfür analog zu Nummer 14.2 Sonderurlaub unter Fort-
zahlung der Dienstbezüge gewährt werden.

14.6
Beamten aller Fachrichtungen soll im Rahmen der gel-
tenden Laufbahnvorschriften dann ein Laufbahnwechsel
ermöglicht werden, wenn sie aufgrund von Art und
Schwere ihrer Behinderung in ihrer eigenen Laufbahn
nur noch mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen
Arbeitszeit auf Dauer verwendet werden können, bei ei-
ner Verwendung in einer anderen Laufbahn dagegen auf
Grund ihrer bisherigen Vorbildung, ihrer beruflichen
Tätigkeit und nach im Einzelfall festzulegender Unter-
weisungszeit wieder voll dienstfähig sein könnten. Eine
solche Maßnahme kommt einer Umschulung nach Num-
mer 14.3 gleich.

15 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

15.1
Gelingt es schwerbehinderten Menschen aus Gründen,
die in ihrer Behinderung liegen, nicht, sich in der tarifli-
chen Probezeit hinreichend zu bewähren, kann nach Ab-
lauf der arbeitsvertraglich vereinbarten Probezeit ein
Zeitarbeitsverhältnis zum Zweck der beruflichen Förde-
rung begründet werden. Dies setzt die Beendigung des
bestehenden Arbeitsverhältnisses durch Kündigung oder
Auflösungsvertrag voraus. Eine Verlängerung der Erpro-
bungszeit durch Zeitvertrag soll die Dauer von 6 Mona-
ten nicht überschreiten. Dabei müssen die Motive für die
Begründung des befristeten Arbeitsverhältnisses im Ver-
tragstext deutlich zum Ausdruck gebracht werden; der
Abschluss des üblichen, formularmäßigen Arbeitsvertra-
ges reicht nicht aus. Das Zeitarbeitsverhältnis ist dem
Integrationsamt anzuzeigen. Bei erfolgreicher Ableistung
des Zeitarbeitsverhältnisses ist dieses in ein unbefristetes
umzuwandeln.

15.2
Beantragen schwerbehinderte Menschen die Entlassung
oder die Beendigung ihres Dienst-, Beschäftigungs- oder
Arbeitsverhältnisses, ist die Entscheidung hierüber eine
beteiligungspflichtige Angelegenheit i. S. d. § 95 Abs. 2
SGB IX. Dies gilt auch, wenn das Dienst-, Beschäfti-
gungs- oder Arbeitsverhältnis gegen den Willen des
schwerbehinderten Menschen beendet werden soll. Im
Übrigen wird auf die einschlägigen Vorschriften des SGB
IX verwiesen, insbesondere auf das Erfordernis der vor-
herigen Zustimmung durch das Integrationsamt gemäß
§§ 85 ff. und der vorherigen Anhörung nach § 128 Abs. 2
SGB IX.

15.3
Sofern der weitere Einsatz von schwerbehinderten Men-
schen am bisherigen Arbeitsplatz aus organisatorischen,
strukturellen oder betriebsbedingten Gründen nicht
möglich ist, ist dem schwerbehinderten Menschen im
Rahmen der tariflichen und beamtenrechtlichen Rege-
lungen und sonstigen Vereinbarungen ein anderer ange-
messener und gleichwertiger Arbeitsplatz – vorrangig in
der bisherigen Dienststelle bzw. am bisherigen Dienstort
oder wunschgemäß – zu vermitteln.

16 
Schwerbehindertenvertretung

16.1
Nach § 96 Abs. 4 SGB IX sind die Vertrauenspersonen
ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbe-
züge von ihrer beruflichen Tätigkeit freizustellen, wenn
und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erfor-
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derlich ist. Der Umfang der Freistellung richtet sich nach
den spezifischen örtlichen und räumlichen Erfordernis-
sen sowie nach etwaigen besonderen Verhältnissen der
einzelnen Verwaltungen (z. B. besondere Schwierigkeiten
bei der Verteilung der anfallenden Arbeitszeit). Sind in
einer Dienststelle in der Regel wenigstens 200 schwerbe-
hinderte Menschen beschäftigt, wird die Vertrauensper-
son auf ihren Wunsch freigestellt.

16.2
Ergänzend zu den Freistellungsregelungen nach § 96
Abs. 4 SGB IX ist der Umfang der Freistellung so zu
bemessen, dass die Teilnahme der Schwerbehinderten-
vertretung an allen Sitzungen gemäß § 95 Abs. 4 und 5
SGB IX gewährleistet ist. Für die individuelle Betreuung
der in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten
Menschen ist darüber hinaus eine Freistellung zu gewäh-
ren, die sich an dem Muster 150 der Personalbedarfsbe-
rechnung des Finanzministeriums orientieren kann.

16.3
Die vielseitigen und schwierigen Aufgaben der Vertrau-
enspersonen einschließlich der Bezirks- und Hauptver-
trauenspersonen erfordern ständige Weiterbildung. Die
Dienststellen sollen sie bei dieser Aufgabe großzügig
unterstützen.

16.4
Gemäß § 96 Abs. 4 Satz 3 SGB IX ist eine Freistellung der
Vertrauenspersonen für die Teilnahme an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen zu gewährleisten, soweit diese
Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der Schwerbe-
hindertenvertretung erforderlich sind. Ein Weiterbil-
dungsanspruch besteht auch für die erste und zweite
Stellvertretung. Nach § 96 Abs. 8 SGB IX trägt der
Arbeitgeber auch die durch die Teilnahme an Schulungs-
und Bildungsveranstaltungen entstehenden Kosten.

Reisekostenvergütung erhalten Vertrauenspersonen, die
an Schulungs- oder Bildungsveranstaltungen teilneh-
men, nach den Bestimmungen des LRKG. Erhält die Ver-
trauensperson ihres Amtes wegen unentgeltliche Verpfle-
gung und Unterkunft, so sind die Kürzungsbestimmun-
gen des § 7 Abs. 2 und des § 8 Abs. 2 LRKG zu beachten.
Das gilt auch, wenn Verpflegung und Unterkunft kosten-
los bereitgestellt werden oder die Kosten hierfür in dem
Teilnehmerbeitrag enthalten sind.  

16.5
Die Schwerbehindertenvertretung ist mit dem notwendi-
gen Geschäftsbedarf zu versorgen. Hierbei sind die Aus-
stattungsansprüche der jeweiligen Personalvertretung als
Maßstab anzulegen. Soweit die Schwerbehindertenver-
tretung kein eigenes Geschäftszimmer hat, ist ihr ein
Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen.

16.6
Nach § 96 Abs. 8 SGB IX trägt der Arbeitgeber die durch
die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entste-
henden Kosten. Dazu gehören auch die zur Erfüllung der
Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung notwendi-
gen Reisekosten.

Voraussetzung für die Erstattung von Reisekosten ist,
dass die Reise zur Erfüllung von Aufgaben der Schwer-
behindertenvertretung nach dem SGB IX notwendig ist.
Der Dienststellenleitung ist die Reise rechtzeitig vorher
anzuzeigen. Geht aus der Anzeige der Schwerbehinder-
tenvertretung an die Dienststellenleitung hervor, dass die
beabsichtigte Reise nicht notwendig ist, soll sie rechtzei-
tig vor Antritt der Reise darauf hingewiesen werden, dass
Reisekosten nicht erstattet werden, um ihr Gelegenheit
zu geben, die Frage der Notwendigkeit der Reise erneut
zu prüfen. 

Die Vertrauenspersonen erhalten Reisekostenvergütung
in sinngemäßer Anwendung des LRKG wie bei Reisen zur
Erfüllung der Aufgaben der Personalvertretung. Die Rei-
sen sind somit reisekostenrechtlich wie Dienstreisen
abzugelten, unabhängig davon, ob die Vertrauensperson
voll, teilweise oder gar nicht freigestellt ist.

Bei der Abrechnung der Reisekosten ist das Rundschrei-
ben des Finanzministeriums über die Festsetzung von
Aufwandsvergütungen nach § 7 Abs. 3 LRKG vom 22. 12.
1998, zuletzt geändert durch Rundschreiben vom 20. 12.
2001 – B 2906 – 7.2 – IV A 4 –, zu beachten. 

16.7
Die Schwerbehindertenvertretungen können sich zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 95 SGB IX zu regiona-
len und überregionalen Arbeitsgemeinschaften zusam-
menschließen.

17 
Integrationsvereinbarung

Integrationsvereinbarungen sind ein zentrales Anliegen
des novellierten Schwerbehindertengesetzes, das unver-
ändert in § 83 SGB IX übernommen wurde. Hiernach ist
der Arbeitgeber verpflichtet, mit der Schwerbehinder-
tenvertretung und der zuständigen Personalvertretung in
Zusammenarbeit mit dem bzw. den Beauftragten des
Arbeitgebers auf die Dienststelle zugeschnittene Integra-
tionsziele festzulegen und eine verbindliche Integrations-
vereinbarung abzuschließen. Die Schwerbehindertenver-
tretung hat nach Maßgabe der auf der jeweiligen Ebene
angesiedelten Zuständigkeit das Recht, eine Integrati-
onsvereinbarung neben dieser Richtlinie einzufordern;
ein Anspruch auf Abschluss auf der Ebene der Stufenver-
tretungen besteht nicht. Integrationsvereinbarungen ent-
halten Regelungen insbesondere zur Personalplanung,
Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung des Arbeitsumfeldes,
Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Regelungen über
die Durchführung in den Dienststellen. Bei der Personal-
planung werden besondere Regelungen zur Beschäfti-
gung eines angemessenen Anteils von schwerbehinderten
Frauen vorgesehen.  

18 
Befristung

Diese Richtlinie tritt mit Ablauf des 31. Dezember des
Jahres 2008 außer Kraft.

II.

Mein RdErl. v. 11. 11. 1994 – II A 3 – 5.35.00 – 5 /94 –
(MBl. NW. 1994 S. 1522 / SMBl. NRW. 203030) wird auf-
gehoben.

Anlage 
zu Nr. 16.2 d. RdErl. des IM v. 14. 11. 2003 

Messzahlen bei einer 38,5-Stunden-Woche und 200
Arbeitstagen im Jahr: 2/5 bei 8 Std. arbeitstäglich 
= 80 x 8 = 640 Std. % bei 7,5 Std. arbeitstäglich 
= 120 x 7,5 = 900 Std. 

1 540 Std. 

60 Min. x 1 540 = 92 400 Min./Jahr 

Für die regelmäßige Freistellung der Vertrauenspersonen
kann hiervon in Ansatz gebracht werden: 

Grundwert = 10 % des Jahressolls: – 9 240 Min./Jahr Zu-
schlag je schwerbehindertem Menschen = 0,5 des Jahres-
solls 462 Min./Jahr. 

Beispiel:  
Eine Schwerbehindertenvertretung hat 19 schwerbehin-
derte Menschen in der Dienststelle zu betreuen. Die nach
diesem Schüssel mögliche Freistellung errechnet sich wie
folgt: 

Grundwert 9 240 Min./Jahr Zuschlag 19 x 462 Min./Jahr
8 778 Min./Jahr Freistellung insgesamt 18 018 Min./Jahr
oder bezogen auf das Jahressoll 19,5 % aufgerundet auf
20 % der regelmäßigen Arbeitszeit. 

Die Werte für die Bezirksvertrauenspersonen können wie
folgt festgesetzt werden: Grundwert = 30 % des Jahres-
solls: 27 720 Min./Jahr Zuschlag je schwerbehindertem
Menschen 60 Min./Jahr. 

Als Basis für die Berechnung des Zuschlags dient die
Zahl der gemäß § 80 SGB IX für das jeweilige Vorjahr
gemeldeten schwerbehinderten und ihnen gleichgestell-
ten behinderten Menschen. 

Für die Hauptvertrauenspersonen kann die Messzahl wie
folgt bestimmt werden: Grundwert = 100 % des Jahres-
solls: 92 240 Min./Jahr. 
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Soweit eine Betreuung der schwerbehinderten Menschen
regelmäßig an unterschiedlichen Dienstorten bzw.
Dienstgebäuden erforderlich ist, sind die vorstehenden
Werte angemessen zu erhöhen. 

Der Freistellungsumfang kann entsprechend der Rege-
lung der Freistellungsstaffel für Mitglieder der Personal-
vertretung festgelegt werden. Bei Beschäftigten mit
besonderen Arbeitszeitregelungen findet eine entspre-
chende prozentuale Anrechnung statt. 

Unberührt hiervon bleibt der generelle Anspruch auf die
im Einzelfall erforderliche Freistellung gemäß § 96 Abs. 4
SGB IX. 

– MBl. NRW. 2003 S. 1498

20510

Gemeinsame Richtlinien 
der Justizminister/-senatoren und 

Innenminister/-senatoren 
des Bundes und der Länder 
über die Zusammenarbeit 
bei der Bewältigung von 

Erpressungslagen zum Nachteil 
von Wirtschaftsunternehmen

Gem. RdErl. d. Innenministeriums 
41/42 – 6117/2941/160 – 

u. d. Justizministeriums 4100 – III A. 275 – 
v. 31. 10. 2003

Hiermit werden die folgenden von der Konferenz der Jus-
tizministerinnen und -minister sowie von der Ständigen
Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder
gebilligten Richtlinien zur Festlegung der polizeilichen
Einsatzführung und der staatsanwaltschaftlichen Zu-
ständigkeit bei Erpressungen mit mehreren Tatorten so-
wie zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Kraft ge-
setzt:

1 
Grundsätze

Die Staatsanwaltschaft trägt die Verantwortung für das
Ermittlungsverfahren und für die Vollständigkeit der
Ermittlungen. Sie hat in diesem Rahmen Leitungs- und
Weisungsbefugnis gegenüber der Polizei.

Die Gefahrenabwehr ist Aufgabe der Polizei. Hier ent-
scheidet die Polizei über Art und Weise sowie Zeitpunkt
der Maßnahmen. In diesem Bereich besteht kein Raum
für Anordnungen der Staatsanwaltschaft.

Ergeben sich aus einem Sachverhalt gleichzeitig und
unmittelbar Aufgaben der Strafverfolgung und Gefah-
renabwehr, ist nach dem Grundsatz der Güter- und
Pflichtenabwägung zu entscheiden, welchen Maßnahmen
der Vorrang einzuräumen ist. In jedem Fall ist hier eine
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
Staatsanwaltschaft und Polizei erforderlich (vgl. auch
RiStBV, Anlage A, Abschnitt B III).

2 
Festlegung der polizeilichen Einsatzführung

Zeichnet sich ab, dass Maßnahmen im Zuständigkeitsbe-
reich verschiedener Polizeibehörden zu treffen sind, wird
vor dem Hintergrund möglicher Auswirkungen für die
Allgemeinheit, betroffene Unternehmen und die Einsatz-
bewältigung, im Rahmen eines Abstimmungsverfahrens
unverzüglich eine Polizeibehörde mit der Führung des
Einsatzes beauftragt. Dabei erfolgt die Festlegung der
Zuständigkeit im Wesentlichen unter taktischen
Gesichtspunkten. Bei der Festlegung sind die beteiligten
Staatsanwaltschaften, soweit im Einzelfall möglich, ein-
zubinden.

Die mit der Einsatzführung beauftragte Polizeibehörde
sowie die anderen durch die Erpressung betroffenen Poli-
zeibehörden teilen den für ihren Bezirk zuständigen
Staatsanwaltschaften die Entscheidung über die Festle-
gung der Einsatzführung mit. 

Die beteiligten Staatsanwaltschaften konzentrieren
unverzüglich die Ermittlungsverfahren bei einer zustän-
digen Staatsanwaltschaft, die dann das Sammelverfah-
ren führt. Dabei beziehen sie die Entscheidung der Poli-
zei über die getroffene Zuständigkeit bei der Einsatzfüh-
rung mit ein. Die das Sammelverfahren führende Staats-
anwaltschaft informiert die mit der Einsatzführung
beauftragte Polizeibehörde über die Entscheidung.

Bis zur Entscheidung über die zentralen Zuständigkeiten
obliegen den von der Erpressung betroffenen Staatsan-
waltschaften und Polizeibehörden alle unaufschiebbaren
Maßnahmen. Diese sind zwischen allen betroffenen
Behörden abzustimmen.

3 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die nachfolgenden Grundsätze für die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit gelten sowohl während als auch nach Been-
digung der Einsatzlage. Staatsanwaltschaft und Polizei
haben sich an diesen Grundsätzen zu orientieren.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit muss die Belange
der Lagebewältigung, des Ermittlungsverfahrens sowie
des Presserechts berücksichtigen. 

Während der Lagebewältigung durch die Polizei richtet
sich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an taktischen
Erfordernissen, insbesondere Aspekten der Gefahrenab-
wehr, aus. Hierfür ist durch die einsatzführende Polizei-
behörde ein Konzept zu erstellen, das mit der Staatsan-
waltschaft abgestimmt wird.

Nach Beendigung der Gefahrenlage führt die zuständige
Staatsanwaltschaft die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
fort, in die sie die ermittlungsführende Polizeibehörde
einbindet. 

Pressekonferenzen sind in gegenseitiger Absprache vor-
zubereiten und grundsätzlich gemeinsam durchzuführen. 

Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind
insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:

– Eine frühzeitige Information der Medien kann erfor-
derlich werden, wenn

– – die Täter offen agieren,
– – die Täter die Öffentlichkeit oder Medien in den Tat-

ablauf einbeziehen oder
– – eine Gefährdung für die Allgemeinheit besteht

(Warnmeldung).
– Haben Medienvertreter von der Erpressung bereits

Kenntnis oder ist zu erwarten, dass diese Kenntnis
erhalten, ist mit ihnen ein vertrauliches Gespräch mit
dem Ziel zu führen, Gefährdungen der Allgemeinheit
und Beeinträchtigungen des Ermittlungsverfahrens
durch vorzeitige Veröffentlichungen zu vermeiden.
Dies gilt insbesondere, wenn Veröffentlichungen beab-
sichtigt sind. 

– Erforderlichenfalls ist eine zwischen Polizei und
Staatsanwaltschaft abgestimmte Pressemitteilung
herauszugeben.

– Informationen dürfen nicht zu einer erhöhten Gefähr-
dung der Erpressten und sonstigen Betroffenen oder zu
einer Beunruhigung der Bevölkerung führen.

– Grundsätzlich dürfen keine Informationen weitergege-
ben werden über Einzelheiten,

– – die taktische und technische Maßnahmen offen legen,
– – deren Bekanntwerden auch zukünftige Einsätze in

erheblichem Umfang gefährden können,
– – die nur die Täter kennen können,
– – die die Rechte der Erpressten oder sonstigen Betrof-

fenen verletzen.
Inhalte und Umstände von Täterkontakten (Telefonate,
Tatschreiben) sowie Einzelheiten zu Täteraktivitäten
dürfen grundsätzlich nicht bekannt gegeben werden. Da-
durch sollen Nachahmungen erschwert und Trittbrett-
fahrer leichter erkannt werden.

– MBl. NRW. 2003 S. 1505
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2323
Richtlinie zur Anwendung 

punktförmig gelagerter Eingangs- oder 
Schaufensterüberdachungen aus Glas

RdErl. d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, 
Kultur und Sport 

v. 14. 11. 2003; II B 2 – 442.300

Bei der Anwendung der nachstehend beschriebenen
punktförmig gelagerten Überkopfverglasungen, die als
Eingangs- oder Schaufensterüberdachung zur Ausfüh-
rung kommen, sind Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 der
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Lan-
desbauordnung (BauO NRW) nicht zu erwarten. Eine Zu-
stimmung im Einzelfall ist deshalb nach § 24 Abs. 1
Satz 5 BauO NRW für ihre Anwendung nicht erforderlich.

1
Die Überkopfverglasungen bestehen aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG). Als Zwischenlage wird eine Folie
aus Polyvinyl-Butyral (PVB) entsprechend den „Techni-
schen Regeln für die Verwendung von linienförmig gela-
gerten Verglasungen“ (TRLV), veröffentlicht in den Mit-
teilungen DIBt 6/1998, verwendet. Als Glas ist teilvorge-
spanntes Spiegelglas (TVG) zu verwenden, das hinsicht-
lich Bruchbild, Planität und Biegefestigkeit den Vorga-
ben nach DIN EN 1863-1: 2000-03 entspricht. 

2

Die Einzelscheiben sind eben, haben Rechteckformat und
eine Fläche von maximal 1,6 m2. Die Scheiben sind einrei-
hig angeordnet. Die Verglasungen sind nicht – auch nicht
zur Wartung oder zu Reinigungszwecken – begehbar und
haben eine Einbauhöhe von weniger als 4 m über Gelände.

3

Das VSG muss aus Scheiben gleicher Dicke bestehen. Die
einzelnen TVG-Scheiben müssen mindestens 6 mm und
dürfen höchstens 10 mm dick sein. Die Mindestdicke der
PVB-Folie beträgt 1,52 mm. 

4

Bei den Punkthaltern handelt es sich um ausreichend
tragfähige, in Bohrungen sitzende Klemmtellerhalter aus
nichtrostendem Stahl mit einem Tellerdurchmesser von
beidseitig mindestens 70 mm. Der Glaseinstand beträgt
mindestens 10 mm. Ein direkter Kontakt zwischen Glas
und harten Werkstoffen (z.B. Metall, Glas) ist dauerhaft
auszuschließen. 

5
Jede Scheibe ist durch mindestens 4 Punkthalter in den
Ecken zwängungsarm gelagert, die Stützweite beträgt
höchstens 1200 mm. Der Abstand der Bohrungen vom
Scheibenrand beträgt mindestens 80 mm. Keine der Kan-
ten kragt mehr als 300 mm aus.

6
Die Standsicherheit ist rechnerisch nachzuweisen. Es
sind die Einwirkungen nach DIN 1055 zu berücksichti-
gen. Dabei sind die Hauptzugspannungen an der Ober-
fläche ohne Ansatz einer Verbundwirkung zwischen den
Scheiben unter Berücksichtigung aller beanspruchungs-
erhöhenden Einflüsse zu ermitteln. Sie überschreiten –
auch im Bohrlochbereich – folgende Werte nicht: 

zul σ = 29 N/mm2 (ohne festigkeitsmindernde Ober-
flächenbehandlung) und

zul σ = 18 N/mm2 (mit festigkeitsmindernder Ober-
flächenbehandlung).

Die Montagearbeiten sind von einem fachkundigen Unter-
nehmen durchzuführen. Das Unternehmen hat – auf der
Grundlage von Werksbescheinigungen 2.1 nach DIN EN
10 204: 1995-08 für die Eigenschaften des TVG und der
PVB-Folie – die Übereinstimmung der ausgeführten Ver-
glasungskonstruktion mit den Vorgaben dieses Erlasses zu
bestätigen. Für die Befestigung der Verglasungskonstruk-
tion am Bauwerk gelten die einschlägigen Vorschriften.

– MBl. NRW. 2003 S. 1506

2323
Technische Baubestimmungen nach 

§ 3 Abs. 3 BauO NRW *)
RdErl. d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport 
v. 14. 11. 2003; II B 2 – 408.1

1
Aufgrund des § 3 Abs. 3 der Bauordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung – (BauO
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März
2000 (GV. NRW. S. 256/ SGV. NRW. 232), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 22. Juli 2003 (GV. NRW. S. 434), werden
die in der Anlage 1 aufgeführten technischen Regeln

„Technische Regeln für die Verwendung von 
absturzsichernden Verglasungen, (TRAV) 

Fassung Januar 2003“

als Technische Baubestimmungen eingeführt (Anlage 1). 

2
Absturzsichernde Verglasungen, die den Anforderungen
der TRAV genügen, können nach gegenwärtigem Kennt-
nisstand als sicher im Sinne von § 3 BauO NRW einge-
stuft werden. Es kann deshalb auf eine Zustimmung im
Einzelfall (ZiE) verzichtet werden. Ist für Verglasungen
der experimentelle Nachweis der Tragfähigkeit unter
stoßartigen Einwirkungen nach TRAV, Abschnitt 6.2  zu
führen, so ist eine der in Anlage 2 genannten Prüfstellen
zu beauftragen. Weitere Stellen können vorab mit dem
Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und
Sport abgestimmt werden (Anlage 2).

3
Durch die Einführung gilt diese Technische Baubestim-
mung als allgemein anerkannte Regel der Technik, die
der Wahrung der Belange von öffentlicher Sicherheit
oder Ordnung dient (§ 3 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW).

Neben dieser eingeführten sind auch die nicht eingeführ-
ten allgemein anerkannten Regeln der Technik, soweit sie
sicherheitsrelevant im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 BauO
NRW sind, von den am Bau Beteiligten (§ 56 BauO NRW)
zu beachten. Im Baugenehmigungsverfahren wird jedoch
nur die Beachtung der eingeführten Technischen Baube-
stimmungen geprüft, soweit sie Gegenstand präventiver
Prüfungen sein können (s. § 3 Abs. 3 Satz 3 und § 72
Abs. 4 BauO NRW). Die Beachtung der eingeführten
Technischen Baubestimmungen ist deshalb im Rahmen
der §§ 81 und 82 BauO NRW auch Gegenstand von Bau-
überwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.

4
Für die in dieser technischen Regel genannten Normen,
anderen Unterlagen und technischen Anforderungen, die
sich auf Bauprodukte bzw. Prüfverfahren beziehen, gilt:
es dürfen auch Bauprodukte bzw. Prüfverfahren ange-
wandt werden, die Normen, sonstigen Bestimmungen
und technischen Vorschriften anderer Vertragsstaaten
des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen
Wirtschaftsraum entsprechen, sofern das geforderte
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht
wird.

Sofern für ein Bauprodukt ein Übereinstimmungsnach-
weis oder der Nachweis der Verwendbarkeit, z. B. durch
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein all-
gemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorgesehen ist,
kann von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen wer-
den, wenn für das Bauprodukt der entsprechende Nach-
weis der Verwendbarkeit oder ein Übereinstimmungs-
nachweis vorliegt und das Bauprodukt ein Übereinstim-
mungszeichen trägt.

1506

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG
Nr. L 204, S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217,
S. 18) sind beachtet worden.

Anlage 1

Anlage 2
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5
Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die von
Stellen anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum erbracht werden, sind
ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen aufgrund ihrer
Qualifikation, Integrität, Unparteilichkeit und techni-
schen Ausstattung die Gewähr dafür bieten, die Prüfung,
Überwachung bzw. Zertifizierung gleichermaßen sachge-
recht und aussagefähig durchzuführen. Die Voraussetzun-
gen gelten insbesondere als erfüllt, wenn die Stellen nach
Art. 16 der Richtlinie 89/106/EWG vom 21. Dezember
1988 für diesen Zweck zugelassen sind.

1507



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 51 vom 5. Dezember 20031508

Anlage 1, RdErl. d. MSWKS v. 14. 11. 2003
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Prüfstellen für Glaskonstruktionen 

Otto-Graf-Institut, Universität 

Stuttgart 

Abteilung 2 

Baukonstruktionen 

Pfaffenwaldring 4 

70569 Stuttgart 

Tel.: (07 11) 6 85-22 02 

Fax.: (07 11) 6 85-68 27 

  

 

Versuchsanstalt für Stahl- 

Holz und Steine Universität 

(TH) Karlsruhe 

Postfach 69 80 

76128 Karlsruhe 

Tel.: (07 21) 6 08-40 76 

Fax: (07 21) 6 08-40 78 

  

 

Labor für Stahl- und 

Leicht- 

Metallbau FH-München 

FB 02 

Karlstraße 6 

80333 München 

Tel.: (0 89) 12 65-26 11

Fax: (0 89) 12 65-26 99

  

Friedmann und Kirchner 

Gesellschaft für Material- und 

Baustoffprüfungen 

Große Ahlmühle 7 

76865 Rohrbach 

Tel.: (0 63 49) 9 39 31-0 

Fax: (0 63 49) 9 39 31-8 

  

Technische Universität 

München 

Institut für Stahlbau 

Arcisstraße 21 

80333 München 

Tel.: (0 89) 2 89-2 25 21 

Fax: (0 89) 2 89-2 25 22 

  

Technische Universität 

Darmstadt 

Institut für Statik 

Alexanderstraße 7 

64283 Darmstadt 

Tel.: (0 61 51) 16-25 37

Fax: (0 61 51) 16-23 38

  

Rheinisch-Westfälische 

Technische Hochschule 

Aachen 

Institut für Stahlbau 

Mies-van-der-Rohe-Str. 1 

52074 Aachen 

Tel.: (02 41) 80-2 51 77   

Fax: (02 41) 80- 2 21 40 

  

 

Technische Universität 

Hamburg-Harburg 

Arbeitsbereich 3-08 

Baustatik und Stahlbau 

Denickestraße 17 

21071 Hamburg 

Tel.: (0 40) 4 28 78 31 23  

Fax: (0 40) 4 28 78 25 85 

  

Glas Projekt Management

Labor für Glasbauteile 

Mönchsweg 9 

97616 Bad 

Neustadt/Saale 

Tel.: (0 97 71) 20-60 

Fax: (0 97 71) 20-91 

  

TÜV SÜDDEUTSCHLAND 

Bau und Betrieb GmbH, 

Niederlassung Stuttgart 

Gottlieb-Daimler-Str. 7 

70794 Filderstadt 

Tel.: (07 11) 70 05-5 05 

Fax: (07 11) 70 05-5 88 

  

 

Materialprüfungsamt 

Nordrhein-Westfalen 

 Marsbruchstraße 186  

44287 Dortmund 

Telefon: 0231 / 4502-0 

Telefax: 0231 / 458549 

E-Mail: info@mpanrw.de 

 

LGA 

Prüfamt für Baustatik 

der Zweigstelle Würzburg

Dreikronenstraße 31 

97082 Würzburg  

Tel.: +49 (0) 931 41 96-0

Fax: +49 (0) 931 41 96-

200 

E-Mail: lga-wue@lga.de 

 

 

– MBl. NRW. 2003 S. 1506

Anlage 2, RdErl. d. MSWKS v. 14. 11. 2003
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III.

Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haus-
haltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2004
Bek. des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

v. 14. 11. 2003

Aufgrund des § 23 der Landschaftsverbandsordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657),
zuletzt geändert am 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 284), wird
bekannt gegeben, dass der Entwurf der Haushaltssat-
zung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für das
Haushaltsjahr 2004 mit den Anlagen in der Zeit 

vom 8. 12. 2003 bis 16. 12. 2003 

während der Dienststunden, jeweils montags bis don-
nerstags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags bis 12.30
Uhr, im Verwaltungsgebäude des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in Münster, Landeshaus, Freiherr-vom-
Stein-Platz 1, Block D, Zimmer 294, zur Einsichtnahme
öffentlich ausliegt. 

Gegen den Entwurf können Einwohner der Mitgliedskör-
perschaften innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen
nach Beginn der Auslegung Einwendungen beim Direk-
tor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in 48133
Münster, Landeshaus, Freiherr-vom-Stein-Platz 1, er-
heben.

Münster, den 14. November 2003

S c h ä f e r

Direktor des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe

– MBl. NRW. 2003 S. 1520
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